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(54) Vorrichtung zum Zerkleinern von Aufgabegut

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zer-
kleinern von Aufgabegut mit einem aus Längswänden
(9, 10) und Querwänden (3, 4) bestehenden Gehäuse
(2) zur Aufnahme eines um eine Längsachse (16) dre-
henden Rotors (17). Der Rotor (17) ist über seinen Um-
fang mit Bearbeitungswerkzeugen (20) ausgestattet und
weist an seinen Stirnseiten jeweils konzentrisch zur
Längsachse (16) eine Ringscheibe (25) auf. Innerhalb
des Gehäuses (2) erstreckt sich über einen Teil des Um-
fangs des Rotors (17) mindestens einer Siebbahn (32),
die jeweils unter Bildung eines Dichtspalts (43) in gerin-

gem radialem Abstand zu den Ringscheiben (25) ver-
läuft. Das Aufgabegut wird über einen Zufuhrschacht (15)
dem Rotor (17) zugeführt und über einen stromabwärts
der Siebbahn (32) verlaufenden Gutaustrag (33) aus der
Vorrichtung geleitet. Um aus dem Dichtspalt (43) austre-
tendes Gut mit möglichst geringem Aufwand dem übri-
gen Gutstrom wieder zuzuführen und um die thermische
Belastung der Querwände (2, 3) zu verringern, wird er-
findungemäß vorgeschlagen, dass die Ringscheiben
(25) zur Bildung eines Freiraums (6) jeweils in lichtem
axialem Abstand A zu den Querwänden (3, 4) angeord-
net sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Zer-
kleinern von Aufgabegut gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1.
[0002] Derartige Vorrichtungen sind dem Gebiet der
mechanischen Verfahrenstechnik zuzuordnen, insbe-
sondere der Zerkleinerung von Aufgabegut im Wege des
Schneidens, Scherens, Reißens oder Zertrümmerns.
Aber auch das Auflösen des Verbundes von Verbund-
materialien, womit stets eine Zerkleinerung des Aufga-
beguts einhergeht, liegt im Rahmen vorliegender Erfin-
dung. Gattungsgemäße Vorrichtungen eignen sich folg-
lich zur Zerkleinerung von Stück- und Schüttgütern, ins-
besondere von Kunststoffen mit und ohne Beimengun-
gen, von Holz, Altholz, Papier, Karton, Zellulose, Texti-
lien, Abfall, Gummi, Kautschuk, Harze, Leder, Nah-
rungs-, Genuss- und Futtermittel, Mineralien, Pigmente,
Farbstoffe, Pharmazeutika, Metalle, Verbundmaterialien
wie Elektronikschrott, Kabel, Altreifen und dergleichen.
[0003] Das Grundprinzip der Gutbearbeitung ergibt
sich aus dem Zusammenwirken rotierender Schneid-,
Scher- oder Reißwerkzeuge mit feststehenden Werk-
zeugen oder aber in der Schlagenergie schnell rotieren-
der Schlagwerkzeuge wie Hämmer, Platten und derglei-
chen, die das Aufgabegut zertrümmern. Nach ausrei-
chender Zerkleinerung wird das Aufgabegut über ein
Sieb aus der Vorrichtung abgezogen, wobei das Sieb
zusätzlich als Zerkleinerungswerkzeug wirken kann. Das
Sieb teilt somit den Gehäuseinnenraum funktionell in ei-
nen stromaufwärts liegenden Zerkleinerungsbereich und
einem stromabwärts liegenden Bereich für den Austrag
des bereits zerkleinerten Guts.
[0004] Bei derartigen Maschinen erweist sich der An-
schluss rotierender Maschinenteile an feststehende Ma-
schinenteile als problematisch, insbesondere der An-
schluss des Rotors an das Gehäuse erweist sich im Hin-
blick auf Verschleiß, Wärmeentwicklung innerhalb der
Vorrichtung und Güte des Endprodukts als kritische Zo-
ne.
[0005] Allgemein bekannt sind Mühlen mit einem aus
Längs- und Querwänden bestehenden Gehäuse, in dem
sich ein Rotor von einer Querwand zur gegenüberliegen-
den Querwand erstreckt. Der sich im Zuge der Zerklei-
nerung relativ zur Querwand bewegende Rotor nimmt
das Aufgabegut auf seiner Kreisbahn mit, was zu einer
erheblichen Reibung an den feststehenden Querwänden
führt. Die Folgen sind einerseits ein Verschleiß der In-
nenseite der Gehäusewand und andererseits ein Wär-
meeintrag in das Gehäuse selbst, da ein Teil der zuge-
führten Antriebsenergie in Reibungswärme umgewan-
delt wird. Das führt nicht nur zu einer zusätzlichen ther-
mischen Belastung der Vorrichtung, mit der Folge dass
gegebenenfalls Maßnahmen zur Kühlung getroffen wer-
den müssen, sondern auch zu einer verschlechterten En-
ergieeffizienz. Ein Beispiel für eine derartige Vorrichtung
ist in der DE 34 01 929 A1 offenbart.
[0006] Um dieser Problematik zu begegnen ist es be-

kannt, auf den Stirnseiten des Rotors eine Ringscheibe
vorzusehen, die sich mit dem Rotor dreht und die mit
ihrem Außenumfang radial über die Zerkleinerungswerk-
zeuge hinaus reicht. Die mitdrehende Ringscheibe ver-
hindert, dass das Aufgabegut in direkten Kontakt mit der
Gehäusewand gelangt und dort auf seiner Kreisbahn
Verschleiß und übermäßige Wärme verursacht. Damit
sich das Aufgabegut nicht in dem Spalt zwischen Ring-
scheibe und Gehäuseinnenseite verklemmt, weist die
Gehäusewand eine zur Ringscheibe konzentrische Ver-
tiefung auf, in die der Rotor mit seiner Ringscheibe hin-
einreicht. Dabei ist zwischen Außenumfang der Ring-
scheibe und Innenumfang der Vertiefung lediglich ein ge-
ringer radialer Ringspalt eingehalten. Somit ist bei einer
solchen Ausführungsform zwar das Problem des Ver-
schleißes der Gehäuseinnenwand zu einem großen Teil
gelöst, es hat sich jedoch gezeigt, dass in den Ringspalt
zwischen Ringscheibe und Gehäusewand feines Aufga-
begut gelangt und sich der Ringspalt auf diese Weise im
Laufe der Zeit zusetzt. Um reibungsbedingten Verschleiß
und Wärmeentwicklung im Ringsspalt zu begrenzen ist
es notwendig, diesen in regelmäßigen Zeitabständen zu
reinigen, mit dem Nachteil, dass der dafür erforderlichen
Zeitaufwand die Stillstandszeiten der Vorrichtung vergrö-
ßert.
[0007] Um hier Abhilfe zu schaffen wird gemäß der US
2006/0118671 A1 vorgeschlagen, die konzentrischen
Vertiefung in den Gehäusewänden über die gesamte
Dicke der Querwand auszubilden, also eine konzentri-
sche Öffnung in der Gehäusewand zu schaffen, inner-
halb der der Rotor mit seiner drehenden Ringscheibe
angeordnet ist. Der radiale Abstand zwischen Ringschei-
be und Gehäusewand ist dabei so gering gewählt, dass
sich eine Dichtwirkung gegenüber dem Aufgabegut ein-
stellt. Dennoch gelangen im Zuge der Zerkleinerung sehr
fein gewordene Partikel in den Spalt und treten auf der
Gehäuseaußenseite wieder aus. Um dieses Gut aufzu-
fangen und abzuleiten ist gemäß der US 2006/0118671
A1 an der Gehäuseaußenseite im Bereich des Spalts ein
Blechkanal vorgesehen.
[0008] Als Nachteil erweist sich dabei, dass das mit
dem Austritt aus dem Dichtspalt und damit aus dem Ge-
häuse austretende Material durch die Querwand vom üb-
rigen Gutstrom getrennt wird und daher durch zusätzli-
che periphere Maschinenkomponenten wieder aufge-
fangen und einer weiteren Bearbeitung zugeführt werden
muss, was sowohl einen konstruktiven als auch verfah-
renstechnischen Mehraufwand mit sich bringt. Aus sta-
tischer Sicht wird die Querwand durch die große Öffnung,
in der die Ringscheibe angeordnet ist, konstruktiv ge-
schwächt, was die Steifigkeit der Maschinenkonstruktion
beeinträchtigt. Die Öffnung führt ferner dazu, dass der
Rotor nicht an den Querwänden des Gehäuses gelagert
werden kann, sondern eine direkte Lagerung des Rotors
auf dem Untergrund notwendig ist. Die an die Querwände
anschließenden Blechkanäle sind keine statisch tragen-
den Maschinenteile wie zum Beispiel die Querwände und
können daher nicht zur Lagerung des Rotors dienen. Im
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Hinblick auf eine möglichst schnelle und wirkungsvolle
Reinigung und Wartung bilden die Blechkanäle an den
Außenseiten der Querwände nur zusätzliche Vorsprün-
ge und Ecken, die derartige Arbeiten erschweren.
[0009] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, bekannte Vorrichtungen in konstruk-
tiver und funktioneller Hinsicht zu verbessern.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtungen
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0011] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0012] Ein erster Vorteil der Erfindung ergibt sich aus
dem konstruktiven Merkmal, den Anschlussbereich der
sich drehende Rotorenden an feststehende Maschinen-
teile, wie zum Beispiel an die Siebbahn, axial nach innen
in Richtung Gehäusemitte zu verlegen und zwar unter
gleichzeitiger Schaffung eines Freiraums zwischen Ge-
häuse und Rotor. Mit dieser Maßnahme werden auf ein-
mal zwei gravierende Nachteile des oben beschriebenen
Standes der Technik behoben.
[0013] Zum einen wird Material, welches durch den
Dichtspalt gelangt, unmittelbar und ohne weitere Vorkeh-
rungen noch innerhalb des Gehäuses dem übrigen Ma-
terialstrom wieder zugeführt. Eine erfindungsgemäße
Vorrichtung zeichnet sich daher durch eine vereinfachte
Maschinenkonstruktion bei gleichzeitig vermindertem
betrieblichen Aufwand aus. Zum anderen werden die bis-
lang bekannten thermischen Probleme durch den Luft-
spalt im Freiraum zwischen der Gehäusewand und dem
Rotor behoben. Der Luftspalt stellt jeweils eine thermi-
sche Isolierung für die Querwand dar, die sich infolge-
dessen nicht mehr so stark erwärmt. Temperaturbeding-
te Probleme treten daher bei einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung in weit weniger starkem Maße auf. In vorteil-
hafter Weiterbildung dieses Gedankens kann der Frei-
raum von Kühlluft durchströmt sein, die beispielsweise
durch Öffnungen im Gehäuse zugeführt wird. Bei einer
Durchströmung des Freiraums von oben nach unten un-
terstützt die Kühlluft zusätzlich dem Materialstrom.
[0014] Die Querwände stellen konstruktiv tragende
Teile dar, denen bei der Abtragung statischer und dyna-
mischer Lasten eine wesentliche Funktion zukommt.
Durch die Verlagerung des Dichtspalts aus der Ebene
der Querwand (US 2006/0118671 A1) axial nach innen
kann die Querwand ohne konstruktive Schwächung blei-
ben und daher besser zur Lastabtragung dienen.
[0015] In Weiteführung dieses Gedankens können die
Querwände einer erfindungsgemäßen Vorrichtung die
Lagerung des Rotors bewerkstelligen, beispielsweise in-
dem Tragkonsolen an den Außenseiten der Querwänden
befestigt sind. Das führt zu einer äußerst kompakten
Bauweise, bei der alle wesentlichen Komponenten in-
nerhalb oder am Gehäuse befestigt sind.
[0016] Als Vorteil erweist es sich, wenn die Querwände
über Längsprofile biegesteif miteinander verbunden sind
und so einen steifen Tragrahmen bilden. Das erlaubt die
Anbringung von Türen an den Längsseiten der Vorrich-
tung, über die die Zugänglichkeit zum Gehäuseinneren

gewährleistet ist.
[0017] Der Freiraum ist vorteilhafterweise nach beiden
Seiten und nach oben hin geschlossen. Die den Freiraum
dabei begrenzenden Flächen können beispielsweise von
den Längswänden und dem Deckblech gebildet sein.
Nach oben kann auch ein den oberen Umfangsabschnitt
umlaufendes Abstands Formteil den Abschluss bilden,
das zur Befestigung des stirnseitigen Verschleißbleches
zwischen Verschleißblech und Querwand abgeordnet
ist. Auf diese Weise wird das aus dem Dichtspalt austre-
tende Gut gesammelt und zielgerichtet wieder mit dem
Materialstrom vereint.
[0018] Um den Materialfluss innerhalb des Freiraums
nicht zu behindern, aber auch um die Querwände vor zu
großer Wärmeabstrahlung zu schützen, ist ein Mindest-
abstand der Ringscheiben des Rotors von den zugeord-
neten Querwänden erforderlich. In diesem Zusammen-
hang haben sich Abstände von mindestens 2 cm, vor-
zugsweise mindestens 3 cm oder 5 cm als vorteilhaft
erwiesen.
[0019] Der die Ringscheiben umlaufende Dichtspalt
muss zweierlei Anforderungen genügen. Einerseits soll
verhindert werden, dass nicht ordentlich zerkleinertes
Aufgabegut in den Gutaustrag gelangt, wozu der Dicht-
spalt eine gewisse Weite nicht übersteigen darf. Ande-
rerseits muss eine möglichst behinderungsfreie Rotation
des Rotors gegenüber feststehenden Maschinenteilen
wie z.B. den Siebbahnen gewährleistet sein, was eine
Mindestweite des Dichtspalts voraussetzt. Um diese sich
grundsätzlich widersprechenden Forderungen zu erfül-
len, sieht die Erfindung eine Weite des Dichtspalts von
maximal 3 mm vor, vorzugsweise maximal 1 mm oder
0,5 mm.
[0020] Dabei kann der Dichtspalt umso enger realisiert
werden, je geringer die Montagetoleranzen der den
Dichtspalt bildenden Maschinenkomponenten sind. In
diesem Zusammenhang sieht die Erfindung eine Monta-
ge der Siebe auf den zugehörigen Siebträgerrahmen vor,
bei der die Siebe nicht nur geklemmt, sondern gleichzei-
tig mit Ihrer Rückseite gegen den Siebträgerrahmen ge-
spannt werden. Da der Siebträgerrahmen die exakte
Sollgeometrie vorgibt, wird auf diese Weise sicher ge-
stellt, dass auch die Siebbahnen die wunschgemäße
Geometrie über die gesamte Länge des Dichtspalts auf-
weisen und die Weite des Dichtspalts minimiert werden
kann.
[0021] Zur Effizienzsteigerung einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung erstrecken sich die Siebbahnen insge-
samt über mindestens die Hälfte des Rotorumfangs, bei-
spielsweise über zwei Drittel. Um ein exaktes Anliegen
der Siebe am Siebträgerrahmen über den gesamten vor-
gesehenen Umfangsabschnitt sicher zu stellen ist es vor-
teilhaft, wenn der Rotor dabei von zwei oder mehr Sieb-
bahnen umgeben ist.
[0022] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
in Form einer Schneidmühle näher erläutert. Da das Aus-
führungsbeispiel nicht einschränkend zu verstehen ist,
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liegen ebenso ähnliche aufgebaute und auf dem gleichen
Funktionsprinzip beruhende Vorrichtungen im Rahmen
der Erfindung, beispielsweise Trommelreißer, Schlag-
mühlen und dergleichen.
[0023] Es zeigt

Figur 1 einen Querschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung entlang der in den Figuren
2 und 3 dargestellten Linie I - I,

Figur 2 einen Längsschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung entlang der in Figur 1 dar-
gestellten Linie II - II,

Figur 3 einen Horizontalschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung entlang der in den
Figuren 1 und 2 dargestellten Linie III - III und

Figur 4 ein Detail des in Figur 2 markierten Bereichs
IV.

[0024] Der genauere Aufbau der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ergibt sich aus den Figuren 1 bis 4, die eine
Schneidmühle darstellen. Die Schneidmühle besitzt ein
auf dem mit 1 angedeuteten Unterbau ruhendes Gehäu-
se 2, das sich im Wesentlichen zusammensetzt aus zwei
sich in axialem Abstand planparallel gegenüber liegen-
den Querwänden 3 und 4, deren Umriss im unteren Be-
reich rechteckförmig und im oberen Bereich trapezförmig
ist (Figur 1). Die Querwände 3 und 4 sind konstruktiv
tragende Teile, die in ihrem Fußbereich auf jeder Seite
jeweils durch einen Längsholm 5 kraftschlüssig mitein-
ander verbunden sind. Im Übergangsbereich vom recht-
eckförmigen Bereich zum trapezförmigen Bereich steifen
ebenfalls achsparallel verlaufende Längsholme 7 die Ge-
häusekonstruktion aus, wodurch sich insgesamt ein stei-
fer Tragrahmen ergibt. Die Längsseiten des Gehäuses
2 sind jeweils durch Längswände 9 und 10 verschlossen,
die mittels Scharniere 11 nach Lösen der Verriegelung
13 um eine vertikale Achse schwenkbar sind, um die Zu-
gänglichkeit zum Gehäuseinneren zu gewährleisten.
[0025] Die Oberseite des Gehäuses 2 besitzt eine
rechteckförmige Öffnung 12, die sich ins Gehäuseinnere
als vertikaler Zufuhrschacht 15 mit rechteckförmigem
Querschnitt fortsetzt und in den Wirkungsbereich eines
zentral im Gehäuse 2 angeordneten, um eine Längsach-
se 16 drehenden Rotor 17 führt. Die Seiten des Zufuhr-
schachts 15 sind mit Verschleißblechen 14 ausgekleidet.
Die außerhalb des Zufuhrschachts 15 liegenden Berei-
che der Gehäuseoberseite sind mit Deckblechen 47 ver-
schlossen, die auf den Gehäusewänden aufliegen (siehe
v. a. Fig. 1 und 2). Der untere Bereich des Gehäuse 2
bildet einen Gutaustrag 33 und ist nach unten offen.
[0026] Wie zudem aus den Figuren 1 und 2 hervorgeht
umfasst der Rotor 17 eine Antriebswelle 18, auf der in
axialem Abstand koaxial zueinander angeordnete Rotor-
scheiben 19 drehfest sitzen. Die Rotorscheiben 19 wei-
sen gleichmäßig über ihren Umfang verteilte radiale

Randausnehmungen auf, die zur Aufnahme von achs-
parallelen Messerleisten 20 bestimmt sind. Die Messer-
leisten 20 werden mittels radial spannbarer Klemmkeile
21 derart in den Randausnehmungen fixiert, dass die
Schneiden 8 der Messerleisten 20 auf einem gemeinsa-
men Schneidenflugkreis 22 zu liegen kommen.
[0027] Aus den Figuren 2 und 3 ist ersichtlich, dass
die Enden der Antriebswelle 17 durch die Querwände 3
und 4 hindurch reichen und außerhalb des Gehäuses 2
in Wellenlagern 44 drehbar gelagert sind. Zu diesem
Zweck sind an der Außenseite der Querwände 3 und 4
Konsolen 23 angeschweißt, auf denen die Wellenlager
44 im axialen Abstand zu den Querwänden 3 und 4 ru-
hen. Das Gewicht des Rotors 17 sowie dynamische Kräf-
te werden von den Querwänden 3 und 4 abgeleitet. Über
einen nicht weiter dargestellten Antrieb wird die Antriebs-
welle 18 und damit der gesamte Rotor 17 in Rotation
versetzt. In Figur 1 ist die Rotationsrichtung mit dem Pfeil
24 angegeben.
[0028] Die stirnseitigen Enden des Rotors 17 werden
von zur Achse 16 konzentrischen Ringscheiben 25 ge-
bildet, die im vorliegenden Beispiel aus drei Ringseg-
menten mit einem Umfangsabschnitt von jeweils 120°
zusammengesetzt und axial mit der ersten beziehungs-
weise letzten Rotorscheibe 19 verschraubt sind. Der Au-
ßendurchmesser der Ringscheiben 25 ist dabei größer
als der Durchmesser des Schneidenflugkreises 22. In
den Figuren 1 und 4 ist der Außenumfang der Ringschei-
be 25 mit 26 gekennzeichnet. Figur 2 offenbart, dass die
Verschleißbleche 14 des Zufuhrschachts 15 im Bereich
der Ringscheiben 25 ausgenommen sind und die Ring-
scheiben 16 innerhalb der Ausnehmungen angeordnet
sind, wobei sie mit ihrem Außenumfang 26 den Ver-
schleißblechen 14 eng radial gegenüberliegen und auf
diese Weise einen Dichtspalt 43 bilden. Die stirnseitigen
Verschleißbleche 14 und die Ringscheiben 25 bzw. 26
liegen folglich im Wesentlichen in einer Ebene.
[0029] Wie aus Fig. 1 ersichtlich sind im Umfangsbe-
reich des Rotors 17 unmittelbar seitlich der beiden
Längsseiten des Zufuhrschachts 15 Statormesser 27 an-
geordnet, die sich über die gesamte axiale Länge des
Rotors 17 erstrecken und mit ihren Schneiden 8 unter
Einhaltung eines radialen Schneidspalts den Messerlei-
sten 20 des Rotors 17 gegenüber liegen. Die Befestigung
der Statormesser 27 am Gehäuse 2 erfolgt über ebenfalls
achsparallele Klemmbalken 28, die von der Querwand 3
zur Querwand 4 verlaufen und dort in Aufnahmeschlitzen
30 lösbar befestigt und gelagert sind. Mittels Klemmplat-
ten 29 sind die Statormesser 27 gegen die Klemmbalken
28 gespannt.
[0030] Im unteren Scheitelpunkt liegt dem Rotor 17 ein
weiterer achsparalleler Längsholm 31 radial gegenüber,
der zur Aussteifung des Gehäuses 2 biegesteif an die
Querwände 3 und 4 anschließt. Die Umfangsabschnitte
zwischen den beiden Klemmbalken 28 und dem Längs-
holm 31 sind jeweils von einer bogenförmigen Siebbahn
32 bedeckt, die sich in axialer Richtung über die gesamte
Länge des Rotors 17 bis zu den Außenseiten der Ring-
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scheiben 25 und 26 erstreckt und zu den Querwänden
3 und 4 jeweils einen lichten axialen Abstand einhalten.
Zusammen bedecken die beiden Siebbahnen 32 auf die-
se Wiese mehr als zwei Drittel des Rotorumfangs.
[0031] Jede Siebbahn 32 setzt sich im Wesentlichen
zusammen aus einem Siebträgerrahmen 34, der durch
bogenförmige Rippen 35 verstärkt ist. Im Bereich des
Längsholms 31 sind an den Siebträgerrahmen 34 Schen-
kel 36 angeschweißt, die mit ihrem freien Ende jeweils
drehfest auf einer Welle 37 sitzen. Die Wellen 37 verlau-
fen parallel zum Längsholm 31 und sind mit ihrem Ende
zum Abklappen der Siebelemente 32 mit einem nicht dar-
gestellten Drehantrieb gekoppelt.
[0032] Auf der dem Rotor 17 zugewandten Innenseite
sind Siebträgerrahmen 34 und Rippen 35 jeweils mit
Lochblechen 38 belegt. Zur lagegenauen Fixierung der
Lochbleche 38 sind deren in Umfangsrichtung obere und
untere Ränder mittels Klemmleisten 39 und 40 gegen-
einander verspannt. Der Kraftvektor der dabei ausgeüb-
ten Spannkraft besitzt sowohl eine radiale als auch tan-
gentiale Komponente in Richtung des gegenüberliegen-
den Siebrandes. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass
die Lochbleche 38 präzise am Innenumfang des Sieb-
trägerrahmens 34 und der Rippen 35 anliegen.
[0033] Durch diese Art der Konstruktion wird innerhalb
des Gehäuses 2 ein geschlossener Bereich geschaffen,
der in radialer Richtung von den Längswänden des Zu-
führschachts 15, den Klemmbalken 28, den Siebbahnen
32 sowie dem Längsholm 31 begrenzt ist und in axialer
Richtung von den beiden rotierenden Ringscheiben 25
und den von den stirnseitigen Verschleißblechen 14 ge-
bildeten Wänden des Zuführschachts 15. Verfahrens-
technisch bilden die genannten Maschinenteile somit ei-
ne Trennung, wobei der stromaufwärts der Trennung lie-
gende Bereich der aktiven Zerkleinerung des Aufgabe-
guts zugeordnet ist, während der stromabwärts der Tren-
nung liegende Bereich dem Abzug des zerkleinerten
Guts aus der Vorrichtung über den Gutaustrag 33 dient.
[0034] Von großer Bedeutung in diesem Zusammen-
hang ist der Anschluss rotierender Maschinenteile, näm-
lich der Ringscheiben 25 an feststehende Maschinentei-
le, hier im Wesentlichen an die Siebbahnen 32 und die
stirnseitigen Verschleißbleche 14. Zum einen muss si-
chergestellt sein, dass in diesem Bereich nur unzurei-
chend zerkleinertes Aufgabegut nicht unter Umgehung
der Siebbahn 32 in den Austragsbereich der Vorrichtung
gelangt, was einen relativ geringen Spalt voraussetzt.
Andererseits darf der Spalt zwischen rotierenden und
feststehenden Maschinenteilen nicht so eng sein, dass
dadurch die Drehbewegung des Rotors beeinträchtigt
oder die Wärmeentwicklung infolge Reibung zu groß ist.
[0035] Figur 4 zeigt diesen Bereich in größerem
Maßstab. Man sieht vom Rotor 17 ein Teil der endseitigen
Rotorscheibe 19, die mit ihrem äußeren Umfang eine
Messerleiste 20 trägt, deren Schneide wiederum mit dem
Bezugszeichen 8 gekennzeichnet ist. An der Außenseite
der Rotorscheibe 19 ist koaxial die Ringscheibe 25 be-
festigt, die mit ihrem Außenumfang 41 radial über die

Schneide 8 der Messerleiste 20 übersteht. An der Au-
ßenseite der Ringscheibe 25 ist wiederum ein stabförmi-
ges Räumwerkzeug 42 angeschraubt, das sich radial
über den Außenumfang 41 der Ringscheibe 25 erstreckt.
[0036] Der Ringscheibe 25 liegt in radialer Richtung
das auf dem Siebträgerrahmen 34 der Siebbahn 32 lie-
gende Lochblech 38 gegenüber, wobei zwischen dem
Außenumfang 41 der Ringscheibe 25 und dem Loch-
blech 38 ein geringer radialer Dichtspalt 43 mit einer Wei-
te von 0,5 mm bis 3 mm, vorzugsweise 1 mm eingehalten
ist. Die Weite des Dichtspalts 43 ist im Wesentlichen von
der Art des Aufgabeguts, der Art der Zerkleinerung und
der angestrebten Feinheit sowie dem erforderlichen
Spiel für die Drehbewegung des Rotors 17 abhängig.
Das Räumwerkzeug 42 erstreckt sich radial über den
Dichtspalt 43 hinaus und erfasst dabei feines Aufgabe-
gut, das durch den Dichtspalt 43 gelangt und beugt auf
diese Weise einem Verstopfen des Dichtspalts 43 vor.
[0037] Im lichten axialen Abstand liegt der Ringschei-
be 25 sowie dem Siebelement 32 die Querwand 3 ge-
genüber, an deren Außenseite man noch den Teil der
Konsole 23 für die Wellenlagerung 44 erkennt. Der Ab-
stand beträgt mindestens 1 cm, vorzugsweise minde-
stens 2 cm oder mindestens 3 cm. Im vorliegenden Bei-
spiele weist die Schneidmühle einen Abstand von sogar
5 cm auf, der gegebenenfalls noch größer sein kann. Mit
einem ausreichenden Abstand wird gewährleistet, dass
sich keine Materialansammlungen im Freiraum 6 bilden,
die den freien Fluss behindern würden und es wird die
thermische Belastung der Querwände gemindert.
[0038] Durch den lichten Abstand zwischen Querwand
3 und Ringscheibe 25 ergibt sich erfindungsgemäß ein
scheibenförmiger Freiraum 6, der radial nach unten un-
mittelbar in den Gutaustrag 33 der Vorrichtung übergeht.
Der Freiraum 6 erstreckt sich vorteilhafterweise minde-
stens über die gesamte Teillänge des Dichtspalts 43 im
Bereich der Siebbahnen 32, das heißt, dass alles Gut,
das zwischen Ringscheibe 25 und Siebbahnen 32 aus
dem Spalt 43 austritt, im Freiraum 6 aufgefangen wird.
Der Freiraum 6 kann sich aber auch über den gesamten
Umfang des Dichtspalts 43 erstrecken, also auch zusätz-
lich über den Bereich des Zufuhrschachts 15. Zu den
Seiten hin ist der Freiraum 6 im wesentlichen von den
Längswänden 9 und 10 begrenzt und nach oben von den
Deckblechen 47 in diesem Bereich. Die Breite des Frei-
raums 6 entspricht daher im Wesentlichen der Breite der
Querwände 3 und 4. Der Freiraum 6 ist also nach oben
und zu den Seiten hin verschlossen und lediglich nach
unten in Richtung Gutaustrag 33 offen. Dabei wird der
Freiraum 6 von der Antriebwelle 18 durchdrungen, die
er in etwa ringförmig umgibt.
[0039] Mit Hilfe des Freiraums 6 wird Aufgabegut, das
axial durch den Dichtspalt 43 gelangt, im Freiraum 6 in
radiale Richtung umgelenkt und direkt und ohne weitere
Maßnahmen dem Gutstrom stromabwärts der Siebele-
mente 32 zugeführt.
[0040] Wie vor allem in Figur 2 dargestellt können die
Querwände 3 und 4 jeweils eine oder mehrere Öffnungen
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45 besitzen, die von außen in den Freiraum 6 münden
und über die der Freiraum 6 mit einem Luftstrom 46 be-
aufschlagt werden kann. Der Luftstrom 46 kann zur Küh-
lung der Vorrichtung dienen, gleichzeitig aber auch den
Materialfluss innerhalb des Freiraums 6 und im weiteren
im Gutaustrag 33 unterstützen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Zerkleinern von Aufgabegut mit ei-
nem aus Längswänden (9, 10) und Querwänden (3,
4) bestehenden Gehäuse (2) zur Aufnahme eines
um eine Längsachse (16) drehenden Rotors (17),
der über seinen Umfang mit Bearbeitungswerkzeu-
gen (20) ausgestattet ist und an dessen Stirnseiten
jeweils konzentrisch zur Längsachse (16) eine Ring-
scheibe (25) befestigt ist, und mit mindestens einer
Siebbahn (32), die sich innerhalb des Gehäuses (2)
über einen Teil des Umfangs des Rotors (17) er-
streckt, wobei die Siebbahn (32) unter Bildung eines
Dichtspalts (43) jeweils in geringem radialem Ab-
stand zu den Ringscheiben (25) verläuft, und wobei
das Aufgabegut über einen Zufuhrschacht (15) dem
Rotor (17) zugeführt und über einen stromabwärts
der Siebbahn (32) verlaufenden Gutaustrag (33) aus
der Vorrichtung geleitet wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Ringscheiben (25) zur Bildung
eines Freiraums (6) jeweils in lichtem axialem Ab-
stand A zu den Querwänden (3, 4) angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der lichte axiale Abstand A minde-
stens 2 cm, vorzugsweise mindestens 3 cm oder
mindestens 5 cm beträgt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Freiraum (6) innerhalb des
Gehäuses (2) in radialer Richtung unmittelbar in den
Gutaustrag (33) mündet.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Freiraum (6) zu
den Seiten und nach oben hin geschlossen ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Stirnseite des
Rotors (17) Räumwerkzeuge (42) angeordnet sind,
die sich radial über den Außenumfang der Stirn-
scheiben (25) erstrecken.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Freiraum (6) von
oben nach unten luftdurchströmt ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Dichtspalt (43)
eine radiale Weite von maximal 3 mm, vorzugsweise

maximal 1 mm oder maximal 0,5 mm besitzt.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Siebbahn (32)
Lochbleche (38) umfasst, die auf einem Siebträger-
rahmen (34) fixiert sind, wobei der Siebträgerrah-
men (34) Klemmleisten (39, 40) aufweist, die die
achsparallelen Rändern der Lochbleche (38) klem-
men.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rotor (17) von
zwei Siebbahnen (32) umgeben ist, die in Rotations-
richtung (24) aufeinander folgen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Siebbahnen (32) zusam-
men über mindestens den halben Umfang des Ro-
tors (17) erstrecken, vorzugsweise über mindestens
zwei Drittel.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Querwän-
de (3, 4) zur Bildung eines Tragrahmens mittels
Längsprofile miteinander verbunden sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Wellenla-
gerungen (44) an den Querwänden (3, 4) befestigt
sind.
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